
 

Hygienekonzept Spielbetrieb Handball  
für die Anne-Frank-Halle in Ahaus 

 
 
 
 
1. Meldeliste / Rückverfolgbarkeit 
Spieler(innen), Betreuer(innen) Offizielle, Schiedsrichter(innen), Zeitnehmer(innen) und jeder weiter  
Beteiligte am Spiel sowie alle zugelassenen Zuschauer müssen folgende Voraussetzungen erfüllen 
und sich vor Einlass in die Sporthalle entsprechend registrieren über: 
 

1.1.  das Onlinekontaktformular (über chayns app, kostenfreie Anmeldung erforderlich) 

 

  

 

1.2. oder per Unterschrift auf der ausgelegten Anwesenheitsliste. 

1.3. Die Gastmannschaft bringt bitte eine vorab vollständige ausgefüllte Liste mit, die 
dann am Zeitnehmertisch abgegeben wird. 

 
Zutritt hat grundsätzlich nur derjenige für den folgende Voraussetzungen zusätzlich zu den weiteren 
folgenden Bestimmungen erfüllt sind:  
 

1.4. Es bestehen keine Krankheitssymptome.  

1.5. Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person.  

1.6. Kein Aufenthalt in einem Risikogebiet innerhalb der vergangenen 14 Tage.  

1.7. Beim Betreten und Verlassen der Halle muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden. Spieler(innen) sowie Schiedsrichter und Betreuer dürfen diesen nach Erreichen des 
Spielfeldes zum aufwärmen und für das Spiel abnehmen. 

Wir danken vorab für das Beachten und das disziplinierte Einhalten der folgenden Regelungen. 

  



 

Hiermit verpflichten Sie sich, das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für den angegebenen 

Spieltag des Ausrichters (Heimmannschaft) einzuhalten und somit aktiv dazu beizutragen, das 

Risiko einer Infektion mit COVID-19 für Sie und Ihre Mitmenschen zu minimieren. 

Eine Missachtung kann zum Ausschluss vom Spieltag führen. 

Mit der Eintragung in diese Gästeliste bestätige ich, dass ich die Verhaltens- und Hygieneregeln 

gelesen und verstanden habe: 

Außerdem stimme ich zu, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme im 

Zusammenhang mit einer möglichen COVID-19-Infektion durch den Ausrichter zwecks 

Rückverfolgbarkeit im Sinne der Vorschrift aus der Verordnung zum Schutz vor 

Neuinfizierungen mit dem Coronaviurs SARS-CoV-2 in der gültigen Fassung vom 14.08.2020 , 

§2a, genutzt und für vier Wochen gespeichert werden dürfen. 

Die Daten dürfen im Bedarfsfall auf Anfrage ebenfalls den zuständigen Behörden weitergegeben 

werden. 

Nach Ablauf von vier Wochen nach dem Spieltag werden die Daten gelöscht und die Listen 

vernichtet. 

  

  



2. Zutritt zur Halle Sportler/ Betreuer/ Schiedsrichter 
 

2.1. Zulässige Kaderstärke: 

2.1.1. Maximal 14 Spieler 

2.1.2. Maximal 4 Betreuer 

2.1.3. Ein Zeitnehmer / Sekretär 

2.1.4. Maximal 6 weitere offizielle, wie verletze Spieler, Leitung, Mannschaftsarzt 

2.1.4.1. Diese müssen im, der Mannschaft zugewiesenen, Bereich auf der Tribüne 
Platz nehmen. Siehe Regelung Zuschauer unten. 

2.2. Zutritt einzeln mit Abstand von 1,5m und unter Tragen der Mund/Nasenbedeckung 

2.3. Treppe rechts hinter der Eingangstüre in der Halle bis nach oben. 

2.4. Aufteilung der Kabinen wie folgt:  

2.4.1. Gäste Kabine Nummer 3a, 3b (hinten) 

2.4.2. Schiedsrichter Kabine Nummer 2a, 2b (Mitte) 

2.4.3. Heimmannschaft: Kabine 1a und 1b (vorne) 

2.5. Die Mannschaften des VfL Ahaus sind aufgefordert, direkt umgezogen in der Halle zu 
erscheinen sofern: 

2.5.1. Die Mannschaftsstärke 12 Spieler(innen) übersteigt um die Situation zu entspannen. 

2.5.1.1. Verantwortlich für die Umsetzung sind die VfL Trainer für ihr jeweiliges Team. 



3. Regeln für die Kabine / Umkleide / Duschen / Zugang zum Feld  
 

3.1. Zutritt je Kabine mit maximal 8 Personen, da die Kabinen von der Größe her nicht für mehr 
Personen zugelassen sind. (siehe auch §1 Abs.2 Nr.5) 

3.2. Die Personen in der Kabine müssen ausschließlich der Gast/oder Heimmannschaft 
angehören, die am Spielbetrieb beteiligt sind. Zuschauern oder anderen Gästen ist der 
Zugang zu den Kabinen untersagt. 

3.3. In der Kabine ist, wo immer machbar, ein Abstand von 1,5m zu waren. 

3.3.1. Je Kabine ist von der Mannschaft eine Person festzulegen, die die Einhaltung der 
Regelungen in der Kabine sicherstellt. 

3.4. Nach dem Umkleiden ist die Kabine mit sämtlichem Gepäck (Taschen, Wäsche, Schuhe, 
Jacken) zu verlassen, sofern es sich nicht um das letzte Spiel des Tages (Anwurf nach 18:30) 
handelt, um den speilenden Mannschaften nach dem Spiel die Kabinen nach entsprechender 
Durchlüftungszeit zur Verfügung stellen zu können. 

3.5. Findet auf dem Spielfeld noch ein Spiel statt, muss sich mit Abstand von 1,5m am vorderen 
Rand des Spielfeldes aufgehalten werden. 

3.6. Die Sporttaschen sind seitlich am Spielfeld oder im Geräteraum abzustellen.  

3.7. Vor Betreten des Spielfeldbereiches sind die Hände mit Seife zu waschen und anschließend 
sind die Hände mit einem Handdesinfektionsmittel, welches vom VfL Ahaus in der Halle 
bereitgestellt wird, zu benetzen. Das Mittel ist auf den Händen und zwischen den Fingern 
ausreichend zu verteilen. 

3.8. Auch nach dem Spiel ist eine Handdesinfektion wie beschrieben (3.7) durchzuführen 

3.9. Mannschaftsbesprechungen sind ebenfalls nur in der eigenen Spielhälfte am Spielfeldrand 
zulässig. Auch hierbei ist auf den nötigen Abstand zu achten. Die Kabinen stehen dafür nicht 
zur Verfügung. 

3.10. Zutritt zum Spielfeld haben ausschließlich die direkt am Spielbetrieb beteiligten 
Personen.  

3.11. Nutzung der Duschen ist nur in Gruppen zu 4 Personen, innerhalb der, in der Kabine 
zugelassenen Personen, zulässig. (siehe auch §1 Abs.2 Nr.5) 

3.11.1. Es ist zügig zu duschen, um nachfolgenden Mannschaften die Nutzung zu 
ermöglichen. Die Duschen sind umgehend danach zu verlassen. 

3.12. Nach dem Umkleiden ist auch die Kabine umgehend zu verlassen. 

3.12.1. ein längeres Verbleiben in der Kabine als unbedingt nötig, z.B. gemeinsames 
ausklingen mit Musik und/oder diversen Kaltgetränken ist untersagt! 

3.13. Die Fenster sind zu jederzeit geöffnet zu halten um eine maximal mögliche 
Durchlüftung der Kabinen zu erreichen. 

  



 

4. Spielbetrieb 
 

4.1. Der Handballsport ist in der Anne Frank Halle mit bis zu maximal 30 Personen zulässig.  

4.2. Auf dem Spielfeld befinden sind maximal 14 aktive Akteure.  

4.2.1. Sind mehr als 6 weiter Personen bei einer Mannschaft anwesend, so ist auf der Bank 
und im Betreuerbereich ebenfalls der Mindestabstand zueinander von 1,5 m 
einzuhalten. 

4.2.1.1. max. 30 -14(Akteure)-2(Schiri)-2(Kampfgericht) = 12 / 2 = 6 je Team ! 

4.3. Mit Ausnahme der normalen spielüblichen Aktionen während des Spiels sind weitere 
unnötige Körperkontakte wo immer möglich zu vermeiden. 

4.3.1. Eine Begrüßung mit einem Lächeln ist auch eine nette Geste 😉 

4.4. Zeitnehmer und Sekretär müssen seitlich von den Bänken einen Mindestabstand von 1,5 m 
einhalten. Ist das organisatorisch nicht machbar ist eine Mund/Nasenabdeckung zu tragen 

4.5. Sind Zeitnehmer und Sekretär jeweils 1:1 von Gast und Heimmannschaft gestellt, ist wegen 
des zu geringen Abstands am Zeitnehmertisch ebenfalls die Mund /Nasenabdeckung zu 
tragen. 

4.6. Der Zeitnehmertisch ist zwingend auf der der Zuschauertribüne gegenüberliegenden Seite 
aufzubauen.  

4.6.1. Zuständig ist hier der Gastgeber  

 

  



5. Zuschauer  
 
Zuschauer sind nur unter folgenden Bedingungen zugelassen: 
  

5.1. Es sind die Regelungen unter 1.(1.-4.) erfüllt (s.o.)  
5.2. Es muss eine Mund/Nasenbedeckung getragen werden immer dann, wenn der 

Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. Dies gilt hier auch für Angehörige 
eines Haushalts, da eine Kontrolle während des Spielbetriebs nicht machbar ist.  

5.3. Zutritt für Zuschauer darf erst frühestens 5 Minuten vor Anpfiff des Spiels erfolgen. Solange 
wird darum gebeten, sich vor der Halle im Freien mit dem gegebenen Abstand von 1,5m 
aufzuhalten und Personen die die Halle verlassen ausreichend Raum zu geben.  

a. Dies ist notwendig um in engen Zugang zu Kabinen oder Tribüne die 
Abstandregelungen aufrecht erhalten zu können. Die Halle hat bauartbedingt nur 
einen Zu- und Ausgang 

b. Zuschauer der Heimmannschaft sind aufgefordert erst kurz vor Anwurf und nach den 
Gästen die Halle zu betreten. 

5.4. Auf der Tribüne ist ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.  
5.5. Es sind bis auf die Fahrer der Fahrzeuge sofern nicht selbst Spieler oder Betreuer sind und bei 

Jugendlichen die begleitenden Eltern keine weiteren Zuschauer in der Anne- Frank- Halle 
erlaubt. Es wird darum gebeten die Anzahl der Mitreisenden auf das nötigste zu 
beschränken. Hier nochmals der Hinweis auf zwingende Anmeldung auf der Gästeliste. 

5.6. Die Zuschauer der Gäste haben sich bitte im, durch die Regieraum in der Mitte der Halle 
getrennten, hinteren Bereich der Halle aufzuhalten. (entsprechend der Kabinenverteilung vor 
3a und 3b) 

5.7. Die Gastmannschaft benennt eine(n) Zuständigen, der(die) für die Einhaltung des Abstandes 
von 1,5m und der Ordnung auf der Tribüne im eigenen Bereich verantwortlich ist 

5.8. Die Zuschauer des VfL Ahaus haben sich bitte im, durch die Regieraum in der Mitte der Halle 
getrennten, vorderen Bereich der Halle aufzuhalten. (entsprechend der Kabinenverteilung 
vor 1a und 1b) 

5.9. Der zuständige Trainer des VfL Ahaus benennt eine(n) Zuständigen, der(die) für die 
Einhaltung des Abstandes von 1,5m verantwortlich ist 

5.10. Der Trainer des VfL Ahaus kontrolliert die ausgelegte Anwesenheitsliste und sammelt 
diese zur Nachverfolgung ein. Die Liste ist nach jedem Spiel vom Trainer des VfL 
mitzunehmen und beim Abteilungsleiter zur Archivierung abzugeben. 

5.11. Nach Abpfiff sind die Zuschauer aufgefordert die Halle umgehend zu verlassen, um 
ein Zusammentreffen mit den Spielern nach dem Umkleiden, aber auch mit Zuschauern des 
folgenden Spiels zu vermeiden. 

5.12. Den Anweisungen der VfL Aufsichtsführendenden Trainer, die zur Aufrechterhaltung 
der Hygienemaßnahmen dienen, ist Folge zu leisten. Die Aufsichtsführenden, 
Aufsichtsbehörden wie auch die Schiedsrichter oder das Kampfgericht sind befugt, Personen 
die sich nicht angepasst verhalten umgehend der Halle zu verweisen. 
 

 



 

VfL Ahaus Handballabteilung , 02.09.2020 


